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Ausgangslage

Der Bezirksrat Bülach hat im Rahmen seiner Aufsichtsfunktion gemäss §§ 163 ff. Gemeindegesetz (LS § 131.1)
und § 10 Bezirksverwaltungsgesetz (LS 173.1) die Visitation der Stadt Wallisellen für Donnerstag, 30. Okto-
ber 2025, ab 7.30 Uhr, angekündigt. Neben den üblichen Prüffeldern (sämtliche Protokolle von Behörden seit
der letzten Visitation, Gespräche mit Stadtrat, Schulpflege und Sozialbehörde der Stadt, der Meliorationsgenos-
senschaft und den Zweckverbänden Gruppenwasserversorgung Lattenbuck und Forstrevier Hardwald Umge-
bung sowie ihrer zuständigen Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommissionen) wurden

- die Kindertagesstätten sowie

- die Aufgabenerfüllung durch die Stadt

als Visitationsschwerpunkte gesetzt. Der detaillierte Zeitplan soil alien Beteiligten anfangs September 2025 zu-
gestellt werden.

Kindertagesstätten (Kinderkrippen, Kinderhorte u. dgl.)

Die Standortgemeinden sind zuständig für die Bewilligung und die Aufsicht von Kinderkrippen. Diese Aufgabe
kann an eine andere Gemeinde übertragen werden (Art. 13 Abs. 1 Bst. b Pflegekinderverordnung
(SR 211.222.338) in Verbindung mit § 18 b Abs. 1, § 18e Kinder- und Jugendhilfegesetz [LS 852.1]). Damit
sich der Bezirksrat für den Visitationsschwerpunkt vorbereiten kann, muss vorgängig mitgeteilt werden, für wie
viele und welche Kindertagesstätten die Stadt als Standortgemeinde eine Bewilligung erteilt hat, bzw. über wie
viele Kindertagesstätten die Stadt die Aufsicht ausübt.

Die Stadt hat mittels Anschlussvertrag «Übertragung der Zuständigkeit für die Bewilligung, Bewilligungserneue-
rung und Aufsicht von Kinderkrippen und Kinderhorten» vom 10. September 2019 (WES 821.4) Leistungen der
Krippenaufsicht der Stadt Zürich übertragen. Bei der damaligen Aufgabenübertragung wurde eine vollständige
Liste der bestehenden und geplanten Kitas und Kinderhorte auf Stadtgebiet erstellt. Die Übertragung gilt aber
auch für damals nicht auf der Liste aufgeführten Kitas auf dem Stadtgebiet (vgl. Ziffer 4 Abs. 1 Vertrag).

Aufgabenerfüllung durch die Gemeinden (u.a. Betriebe)

An der Visitation ist ein kurzer Rundgang durch das Werkgebäude (Bereich Strassenwesen) beabsichtigt. Damit
sich der Bezirksrat auf die Visitation vorbereiten kann, muss ein Fragebogen gemäss Beilage ausgefüllt und
spätestens nach sechs Wochen — zusammen mit dem Entwurf des Terminplans — der Bezirksratsschreiberin
zugestellt werden.

Bezirksrat

Seitens Bezirksrat werden an der Visitation die Bezirksratspräsidentin Karin Müller-Wettstein, die Bezirksrats-
mitglieder Robert Wermelinger und Edgar Urech sowie die Bezirksratsschreiberin Johanna Vopat teilnehmen.

Der Stadtrat beschliesst:

1 Von der angekündigten Visitation des Bezirksrates vom Donnerstag, 30. Oktober 2025, ab 07.30 Uhr, wird
Kenntnis genommen.
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2 Die Mitglieder der Behörden der Stadt, der Vorstände der Meliorationsgenossenschaft sowie der eingelade-
nen Zweckverbände sowie der betreffenden Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommissionen, die Abtei-
lungsleitenden und der Bereichsleiter Unterhalt sind eingeladen, den Termin vorzumerken und sich den Vi-
sitationstermin zu reservieren.

3 Die Abteilung Präsidiales wird mit dem Vollzug der Umsetzungsorganisation beauftragt. Sie hat in Abspra-
che mit der Bezirksratsschreiberin ein Visitationsprogramm auszuarbeiten und dem Stadtrat zur Kenntnis-
nahme vorzulegen.

4 Der Beschluss ist öffentlich.

5 Mitteilungen (PDF mittels E-Mail)

5.1 Mitglieder des Stadtrates

5.2 Mitglieder der Schulpflege (E-Mail an Schulpräsident und Abteilungsleiter Bildung)

5.3 Mitglieder der Sozialbehörde (E-Mail an Ressortvorsteherin Gesellschaft + Soziales und Abteilungsleiter
Christoph Rüegg)

5.4 Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (E-Mail an Präsidentin)

5.5 Zweckverbänden Gruppenwasserversorgung Lattenbuck

5.5.1 Präsident des Vorstandes, c/o Stadtverwaltung Illnau-Effretikon, Abteilungsleitung Tiefbau

5.5.2 Rechnungsprüfungskommission

5.5.3 Betriebsleiter Matthias Okumus

5.6 Zweckverband Forstrevier Hardwald Umgebung

5.6.1 Präsident des Vorstandes, Stadtrat Philipp Maurer Murbach,

5.6.2 Sekretärin der Geschäftsstelle, Bereichsleiterin Umwelt Mona Bachmann,

5.6.3 Rechnungsprüfungskommission Wallisellen, zuständiger Referent Reto Pfeiffer

5.7 Genossenschaft für den Unterhalt der Meliorationsanlagen

5.7.1 Präsident des Vorstandes, Thomas Rinderknecht

5.8 Al le Abteilungsleitende

5.9 Bereichsleiter Steuern (betreffend die Kommission Grundsteuern und die Steuererlassbehörde)

5.10 Bereichsleiter Liegenschaften (betreffend die Schiessplatzkommission)

5.11 Bereichsleiter Unterhalt

Für den richtigen Auszug

Stadtrat Wallisellen

Daniel Keibach
Stellvertretender Stadtschreiber

Versandt am: 7 A
t. cutj
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